
 

BESCHLUSSENTWURF  
 
betreffend die Gewährung eines Verpflichtungskredites für den Neubau der 
Räumlichkeiten (Werkstätte und Demonstrationsräume) für den praktischen 
Fachunterricht und die Fort- und Weiterbildung in der Berufsfachschule Oberwallis 
(Standort Visp) 
 
vom 
 
Der Grosse Rat des Kantons Wallis 
 
eingesehen Artikel 31, Absatz 3 und Artikel 42 der Kantonsverfassung; 
 
eingesehen Artikel 56 und 57 des Gesetzes vom 14. November 1984 betreffend die 
Ausführung des  Bundesgesetzes über die Berufsbildung vom 19. April 1978; 
 
eingesehen das Gesetz betreffend den Beitritt des Kantons Wallis zur Interkantonalen 
Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 8. Mai 2003 und die Verordnung 
über das öffentliche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003; 
 
auf Antrag des Staatsrates, 
 
beschliesst: 

 

Art. 1 
1 Ein Verpflichtungskredit von 6'060'000 Franken wird gewährt, für die Realisierung des 
Neubaus von Räumlichkeiten (Werkstätte und Demonstrationsräume) für den praktischen 
Fachunterricht und die Fort- und Weiterbildung in der Berufsfachschule Oberwallis (Standort 
Visp). 
2 Der Betrag zu Lasten des Kantons beträgt 3'938’110 Franken; dies nach Abzug des Anteils 
der Gemeinde Visp von 10 Prozent, d.h. 606'000 Franken vom Gesamtbetrag von 
6'060'000 Franken, und der Subvention des Bundes von 37 Prozent auf den anrechenbaren 
Betrag von 4’097'000 Franken. 

 

Art. 2 
Der Staatsrat ist befugt, allfällige Nachtragskredite zufolge der Teuerung der Baukosten, die 
durch den Baupreisindex bestimmt wird, zu gewähren. Der Kostenvoranschlag der Arbeiten 
basiert auf dem Schweizerischen Baupreisindex von April 2008.  
 
Art. 3 
1 Der Staatsrat, handelnd durch das Departement für Verkehr, Bau und Umwelt und das 
Departement für Erziehung, Kultur und Sport, wird mit der Ausführung dieses Beschlusses 
betraut. 
2 Dieser Beschluss betrifft eine ordentliche Ausgabe und untersteht deshalb nicht dem 
fakultativen Referendum. Er tritt sofort in Kraft.  

 
So entworfen im Staatsrat zu Sitten, den 25. Juni 2008 

 
     Der Präsident des Staatsrates : Jean-Michel Cina 

     Der Staatskanzler :   Henri v. Roten  
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